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Ja zur Anpassung der Strafnorm betreffend "unrechtmässige Ver-

wendung von Vermögenswerten" 

 

Solothurn, 2. März 2010 – Der Regierungsrat begrüsst in seiner Ver-

nehmlassungsantwort an das Bundesamt für Justiz die Anpassung der 

Strafnorm betreffend "unrechtmässige Verwendung von Vermö-

genswerten". (Art. 141bis des Schweizerischen Strafgesetzbuches) Da-

mit kann eine heute bestehende, ungerechtfertigte, Strafbarkeitslü-

cke im Vermögensstrafrecht geschlossen werden. 

 

Die Strafnorm kommt vor allem zur Anwendung, wenn jemand Vermögens-

werte unrechtmässig verwendet, die ihm durch eine Fehlüberweisung zuge-

kommen sind. Strafbar nach dieser Bestimmung machte sich bislang jedoch 

nur derjenige, dem eine solche Fehlüberweisung "ohne seinen Willen" zuge-

kommen war. Dies bedeutete, dass ein Täter, welcher eine Fehlüberweisung 

selber mitveranlasst hatte, straflos ausgehen konnte. 

 

Nach dem neuen Vorschlag der Rechtskommission des Nationalrats soll es nicht 

mehr auf den Willen des Täters hinsichtlich der Überweisung ankommen, son-

dern darauf, dass der Täter keinen Rechtsanspruch auf die ihm zugegangenen 

Vermögenswerte hat. Der Regierungsrat stimmt dieser Anpassung zu. 
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